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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis zum 15.07.2016) eingegangenen Stel-
lungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rödermark und Gießen, den 26.08.2016 

 
 
 
 
 



Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
 

Deutsche Bahn AG (13.07.2016) 
Deutsche Telekom AG (14.07.2016) 
e-netz Südhessen (13.06.2016) 
Kreisausschuss Hochtaunuskreis, FB Ländlicher Raum (15.07.2016) 
Kreis Offenbach (08.07.2016) 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (30.06.2016) 
Regierungspräsidium Darmstadt (05.07.2016) 
Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (29.06.2016) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (11.07.2016) 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Ortsgruppe Langen/Egelsbach (12.07.2016) 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen aus der Öffentlichkeit 
 

Rechtsanwalt Lankau, Dr. Weitz & Kollegen – Scheffler (23.06.2016) 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
 

Deutsche Flugsicherung (22.06.2016) 
Fraport (14.06.2016) 
Hessen Archäologie (22.06.2016) 
Hessen Mobil (27.06.2016) 
KBR – Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark (20.06.2016) 
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg (13.07.2016) 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (07.06.2016) 
Stadt Dietzenbach (20.06.2016) 
Stadt Dreieich (13.07.2016) 
Stadtverwaltung Rodgau, FB Stadtplanung und Umwelt (15.06.2016) 
Wasserverband Mümmling Gersprenz (07.06.2016) 
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg (07.06.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Stellungnahmen sind eingegangen: 
 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim  
Botanische Vereinigung f. Naturschutz 
BUND Landesverband Hessen 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Eisenbahnbundesamt 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Gemeinde Eppertshausen  
Gemeindevorstand Messel 
Hessisches Immobilienmanagement 
IHK Offenbach  
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Magistrat der Stadt Dietzenbach 
Magistrat der Stadt Rodgau 
Naturschutzbund Deutschland  
Unitymedia Hessen  
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Wanderverband Hessen e.V. 
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Beschlussempfehlung 
 

Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen werden nach ausführlicher Diskussion als Stellungnahmen der Stadt 
Rödermark beschlossen. 
 
(2) Der Bebauungsplan wird gem. § 10 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 5 HGO und 
§ 81 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu festgestellt. 
Der Satzungsbeschluss umfasst ausschließlich den 1. Bauabschnitt (Allgemeines Wohnge-
biet, Fläche für Gemeinbedarf, Flächen für Maßnahmen entlang der Rodau) entsprechend 
der Markierung in der Plankarte des Bebauungsplanes. Der 2. Bauabschnitt (Private Grün-
flächen; Zweckbestimmung Wohnungsferne Hausgärten) bleibt vom Satzungsbeschluss 
ausgenommen. 
 
(3) Der Bebauungsplan wird gem. § 10 BauGB in Kraft gesetzt. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

 Deutsche Bahn AG (13.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
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5 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes unter Kapitel 16 
Hinweise aus dem Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan in dem zur Bahn orientierten 
Bereich keine neuen Nutzungen oder sonstige bauliche Anlagen vorbereitet. Es 
geht hier primär um die planungsrechtliche Absicherung bestehender Nutzungen. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht daher kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
 
 
Unabhängig davon werden - bis auf den parallel zur Bahnstrecke verlaufenden 
Weg – die angrenzenden Flächen zunächst aus dem Satzungsbeschluss ausge-
nommen. 
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 Deutsche Telekom Technik GmbH (14.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise der Deutschen Telekom GmbH (Leitungen in der Zuwegung zum 
Anwesen Flst. Nr. 103, Berücksichtigung der gültigen Merkblätter für Baumpflan-
zungen sowie die Bitte frühzeitig in die Koordination der Maßnahme einbezogen zu 
werden) wurden bereits in Kapitel 16 in die Begründung zum Bebauungsplan-
Entwurf aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht daher kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

 e-netz Südhessen GmbH (13.06.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 

2. 

 Kreisausschuss Hochtaunuskreis, FB Ländlicher Raum (15.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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3. 

4. 

5. 

  
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Grundstücke in der Flur 19 Nr. 100/1, 101/1 und 102/1, befinden sich im Eigen-
tum der Stadt Rödermark und werden von dem Ortslandwirt bewirtschaftet. 
Die Stadt Rödermark steht wegen der Inanspruchnahme der Flächen schon länge-
re Zeit (und zwar seit Konkret werden der Planungen) mit dem Bewirtschafter in 
Kontakt. Im Ergebnis werden die betroffenen Grundstücke dem Bewirtschafter bis 
zur Umsetzung der Planung unentgeltlich überlassen. Die Stadt Rödermark ist 
nach wie vor mit dem Ortslandwirt im Gespräch und wird bemüht sein, in der Zu-
kunft geeignete Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen. Ob und wann dies sein 
kann, richtet sich nach Flächenverfügbarkeit. Gegenwärtig stehen leider keine 
Tauschflächen zur Verfügung. Eine Existenzgefährdung durch den Entzug der 
Flächen kann allerdings keine angenommen werden. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Kompensationsverordnung (KV) regelt die allgemein zu berücksichtigenden 
Grundsätze bei der Durchführung von Eingriffen und der Durchführung von Kom-
pensationsmaßnahmen primär für Vorhaben außerhalb eines Verfahrens nach 
dem Baugesetzbuchs (BauGB). Es handelt sich hierbei insofern um eine andere 
Rechtsgrundlage. Zudem wird auch die festgesetzte Extensivierung der Fläche 
(Fläche E: Entwicklungsziel: Extensiv genutzte, artenreiche Feuchtwiese) 
als eine landwirtschaftliche Nutzung gesehen.  
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die vorgebrachten Anregungen werden im Rahmen der nachfolgenden Ausfüh-
rungsplanung Beachtung finden. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
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6. 
  

Zu 6.: Der Anregung wird entsprochen. 
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1. 

2. 

 Kreis Offenbach, FD 64 Bauaufsicht (08.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
Der biotopschutzrechtliche Ausgleich erfolgt nach Prüfung mehrerer städtischer 
Flächen in der Rodau-Niederung zwischen Ober-Roden und Urberach (Gem. 
Ober-Roden, Fl. 3, Flst. 66/2 und 66/3. Die als geeignet erfasste Potenzialfläche 
umfasst hier rd. 1.500 m², sodass der erforderliche Ausgleich fachlich und rechtlich 
gewährleistet ist. Die Detailabstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird 
gegenwärtig durchgeführt. Der im Plangebiet vorgesehen Teilausgleich wird nicht 
weiterverfolgt. Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung wurde bereits bei der UNB 
gestellt. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

  
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung nicht 
geteilt. 
Unabhängig davon wird der Bereich der Privaten Grünflächen, Zweckbestimmung 
„Wohungsferne Hausgärten“ zunächst vom Satzungsbeschluss ausgenommen.  
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung wird in einer Ergänzung zum Umweltbericht 
an den beabsichtigten Satzungsbeschluss angepasst. Die verwendeten Nutzungs- 
und Biotoptypen werden dabei noch einmal erläutert und der vorliegenden Be-
standskartierung gegenübergestellt. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Unabhängig davon wird der Bereich der Privaten Grünflächen, Zweckbestimmung 
„Wohnungsferne Hausgärten“ zunächst vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
Dieser Bereich umfasst auch die hier angesprochenen Bereiche beidseits der Ro-
dau (Fläche A). 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bilanzierung wird im Hinblick auf die geänderte Planung zum biotopschutz-
rechtlichen Ausgleich angepasst. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Abstimmung mit der UNB vom 26.08.2016 wird als Voreingriffszustand für 
den zwischen 1960 und 1971 befestigten Festplatz der Biotoptyp 11.221 „Struktur-
arme Grünanlage im besiedelten Bereich“ mit 14 Wertpunkten / qm (nach KV) 
angesetzt. 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Einstufung wird im Zuge der genannten Überarbeitung der Bilanzierung kon-
kretisiert. 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das sich ergebende Kompensationsdefizit wird durch Heranziehen von Ökopunk-
ten ausgeglichen. 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und wird im Zuge der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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12. 

13. 

14. 

15. 

  
 
 
 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan trifft nach hiesiger Einschätzung keine Festsetzungen die den 
Ausführungen der Wasserrahmenrichtlinie grundsätzlich entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Unabhängig davon wird der Bereich der Privaten Grünflächen, Zweckbestimmung 
„Wohnungsferne Hausgärten“ zunächst vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
Dieser Bereich umfasst auch die hier angesprochenen Bereiche beidseits der Ro-
dau (Fläche A). 
 
 
 
Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Unabhängig davon wird der Bereich der Privaten Grünflächen, Zweckbestimmung 
„Wohnungsferne Hausgärten“ zunächst vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
Dieser Bereich umfasst auch die hier angesprochenen Bereiche beidseits der Ro-
dau (Fläche A). 
 
Zu den im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen am Gewässer wird ein An-
trag auf wasserrechtliche Genehmigung gestellt. Die Details können im Rahmen 
des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens abgestimmt werden.  
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                 Stadt Rödermark, Stt. Ober Roden, Bebauungsplan „An der Rodau“– Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

15 

16. 

17. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Unabhängig davon wird der Bereich der Privaten Grünflächen, Zweckbestimmung 
„Wohnungsferne Hausgärten“ zunächst vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
Dieser Bereich umfasst auch die hier angesprochenen Bereiche beidseits der Ro-
dau (Fläche A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes in Kapitel 7 Immis-
sionsschutz Seite 25 der Begründung aufgenommen. 
Eine Aufnahme in die Textlichen Festsetzung erfolgt alleine aufgrund der man-
gelnden Rechtsgrundlage sowie aufgrund des mangelnden Planungsgegenstan-
des (Allgemeines Wohngebiet und Fläche für Gemeinbedarf) nicht. 
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 Landesbetrieb Bau Immobilien Hessen (30.06.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die BIMA wurde angeschrieben, hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben. 
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1. 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (05.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumordnung und Landesplanung 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt 
 
 
 
Zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In den Bebauungsplan wurde ein Hinweis darauf aufgenommen (D7. Grundwas-
serstand), dass mit Grundwasserspiegelhöhen im Bereich der Geländeoberfläche 
gerechnet werden muss. Die für die Bemessung der einzelnen Gründungs- und 
Bauhilfsmaßnahmen erforderlichen Bemessungskennwerte sowie detaillierte An-
gaben zur Gründung der geplanten Gebäude und zur Bauausführung sind im Ein-
zelfall ggf. noch in gesonderten Gründungsgutachten zu erarbeiten. 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird kein weiterer Handlungsbe-
darf gesehen. 
 



 

                                                                                                                                                                                 Stadt Rödermark, Stt. Ober Roden, Bebauungsplan „An der Rodau“– Abw. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

 

20 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

  
Zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 9.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Letztlich ergeben sich aus den Pegeln in Rödermark die Anforderungen nach der 
Tabelle 8 der baurechtlich eingeführten DIN 4109 für den Lärmpegelbereich II. Hier 
erfolgen in der Regel keine gesonderten Festsetzungen im Bebauungsplan, da 
diese Anforderungen im Hochbau bereits alleine aus Wärmeschutzgründen erfüllt 
werden.  
Das Gutachten führt in Kapitel 5, 3. Absatz dazu aus: 

Hinsichtlich passiver Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Innenwohn-
bereiche wird angemerkt, dass es sich bei den Anforderungen nach der bau-
rechtlich eingeführten DIN 4109 um Mindestanforderungen an den Schall-
schutz im Hochbau handelt, die prinzipiell auch ohne weitere Festsetzungen 
im Bebauungsplan umgesetzt werden müssen. Gesonderte Anforderungen an 
die Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile, die über diejenigen hinausge-
hen, die im Hochbau alleine schon aus Wärmeschutzgründen erreicht werden, 
sind bei den berechneten Beurteilungspegeln nicht zu erwarten. 

 
Die Aussagen wurden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
Weiterer Handlungsbedarf wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
wird hier insofern keiner gesehen. 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Zahlen wurden nach Abschluss der Verkehrsuntersuchung überprüft. Das Er-
gebnis bleibt trotz den leicht divergierenden Prognosewerten unverändert beste-
hen. Eine Anpassung des Gutachtens wird insofern nicht für erforderlich gehalten. 
 
Bergrecht 
 
Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (29.06.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Regionalverband FrankfurtRheinMain (11.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung wird in einer Ergänzung zum Umweltbericht 
an den beabsichtigten Satzungsbeschluss angepasst. Die verwendeten Nutzungs- 
und Biotoptypen werden dabei noch einmal erläutert und der vorliegenden Be-
standskartierung gegenübergestellt. Das verbleibende Defizit wird durch Einstel-
lung von ökopunkten kompensiert. 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren wird durchgeführt. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Ortsgruppe Langen/Egelsbach (12.07.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Festgesetzt ist im Bebauungsplan eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Kindertagesstätte und Familienzentrum“. Das ist für die Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung mehr als ausreichend. Detaillierte Aussagen hierzu sind 
noch keine getroffen worden, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder die Pla-
nung der Kindertagesstätte noch die der Freifläche bekannt sind. Die Stadt 
Rödermark wird ein Vergabeverfahren durchführen an dessen Abschluss der Ar-
chitekt bekannt ist und in Folge die Planung abgestimmt wird. Erst danach wird die 
Freifläche im Detail geplant. Die Öffentlichkeit wird zu gegebener Zeit über die 
dann vorliegenden Ergebnisse informiert werden. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In den Bebauungsplan wurde ein Hinweis darauf aufgenommen (D7. Grundwas-
serstand), dass mit Grundwasserspiegelhöhen im Bereich der Geländeoberfläche 
gerechnet werden muss. Die für die Bemessung der einzelnen Gründungs- und 
Bauhilfsmaßnahmen erforderlichen Bemessungskennwerte sowie detaillierte An-
gaben zur Gründung der geplanten Gebäude und zur Bauausführung sind im Ein-
zelfall ggf. noch in gesonderten Gründungsgutachten zu erarbeiten. 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird kein weiterer Handlungsbe-
darf gesehen. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Rae Lankau, Dr. Weiz & Collegen, Herr Karlheinz Scheffler, Außerhalb 13, 63322 
Rödermark (23.06.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bereich der Privaten Grünflächen, Zweckbestimmung „Wohnungsferne Haus-
gärten“ wird zunächst vom Satzungsbeschluss ausgenommen. Dieser Bereich 
umfasst auch den hier angesprochenen Bereich. 
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